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Abkürzungen 

ACAS Airborne Collision Avoidance System 

AMSL Above Mean Sea Level 

ATC Flugverkehrskontrollstellen 

BeauftrV Verordnung zur Beauftragung von Luftsportverbänden 

BFU Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung 

BMDV Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

CFIT Controlled Flight Into or toward Terrain 

CFK Kohlefaserverstärkter Kunststoff 

DAeC Deutscher Aero Club e.V. 

DESTATIS Deutsches Statistik-Informationssystem des Statistischen 

Bundesamts 

DFV Deutscher Fallschirmsport Verband e.V. 

DHV Deutscher Hängegleiter Verband e.V. 

DULV Deutscher Ultraleichtflugverband e.V. 

EASA European Aviation Safety Agency 

ECCAIRS European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting 

Systems 

EPAS European Plan for Aviation Safety 

FlUUG Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen bei dem 

Betrieb ziviler Luftfahrzeuge 

FUS Flugunfalluntersuchungsstelle beim Luftfahrt-Bundesamt 

F-POST Fire/Smoke (Post-Impact) 

GA Allgemeine Luftfahrt / General Aviation 

GASP Global Aviation Safety Plan 

GPAS German Plan for Aviation Safety 

GPS Global Positioning System 
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HFACS Human Factors Analysis and Classification System 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IMC Instrument Meteorological Conditions 

(Instrumentenwetterbedingungen) 

LALT Low Altitude Operation 

LBA Luftfahrt-Bundesamt 

LOC-I Loss of Control-Inflight 

LSG Luftsportgerät 

LSG-B Luftsportgeräte-Büro 

LuftVO Luftverkehrs-Ordnung 

MAC Airprox/TCAS Alert/Loss of Separation/Near Midair Collisions/Midair 

Collisions 

MTOM Maximum Take-off Mass 

SCF-NP System/Component Failure or Malfunction (Non-Powerplant) 

SCF-PP System/Component Failure or Malfunction (Powerplant) 

SD Standardabweichung 

SERA Standardised European Rules of the Air 

SMS Safety Management System 

SSP State Safety Programme 

UL Ultraleichtflugzeug 

VFR Visual Flight Rules / Sichtflugregeln 

VNE Höchstzulässige Geschwindigkeit, die nie überschritten werden darf 
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Kurzdarstellung 

Im Rahmen dieser Studie wurden Daten zu Unfällen und Schweren Störungen mit 

Luftsportgeräten (LSG) in der Bundesrepublik Deutschland ausgewertet, die die 

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in dem 20 Jahre umfassenden 

Zeitraum von 2000-2019 untersucht hat. Bei den in diesem Zeitraum insgesamt 148 

von der BFU untersuchten Ereignissen mit LSG handelte es sich um 138 Unfälle und 

10 Schwere Störungen. Bei diesen Ereignissen kamen insgesamt 144 Personen ums 

Leben, 44 wurden schwer und 8 leicht verletzt. 

Die Studie ist eine Ergänzung zu den veröffentlichten Untersuchungsberichten. Dabei 

wurden die Untersuchungsberichte selbst und die der BFU zu den Fällen insgesamt 

vorliegenden Daten detailliert analysiert und Schwerpunkte bzw. Häufungen 

herausgearbeitet. Jedes Ereignis wurde bezüglich der Bereiche Mensch-, Technik- 

und Umgebungsfaktoren anhand von mehr als 200 verschiedenen Parametern 

analysiert. 

Mit dieser Studie sollten Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ursächliche und 

beitragende Faktoren sowie Umstände analysiert, klassifiziert und beschrieben 

werden, die zu den jeweiligen Unfällen und Schweren Störungen geführt haben. 

Als Ergebnis der Studie gibt die BFU 4 Sicherheitsempfehlungen heraus. Diese 

Sicherheitsempfehlungen richten sich an das Bundesministerium für Digitales und 

Verkehr sowie das Luftfahrt-Bundesamt und zielen unter anderem auf die Entwicklung 

eines effektiven Safety Management Systems im Bereich LSG als auch auf die 

Entwicklung von Maßnahmen zur Verringerung der Anzahl tödlicher Unfälle in diesem 

Bereich und auf einen verbesserten Schutz von Rettungskräften an der Unfallstelle ab.  
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1. Ausgangssituation 

Mit der Gründung der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) 1998 wurde in 

Deutschland in Umsetzung der Forderungen der Richtlinie 94/56/EWG des 

Europäischen Rates eine unabhängige Sicherheitsuntersuchungsstelle für die zivile 

Luftfahrt geschaffen. Die Aufgaben und Schwerpunkte der Arbeit der BFU wurden 

dabei gesetzlich geregelt. Als Hauptschwerpunkt wurde die Untersuchung von 

Unfällen und Schweren Störungen in der gewerblichen Luftfahrt bestimmt. Unfälle mit 

Luftsportgeräten (LSG) sollten laut Gesetz ï von Ausnahmen abgesehen ï durch die 

BFU nicht untersucht werden. Die Ausnahmen, bei denen sich die BFU für eine 

Untersuchung entscheiden kann, sind im Gesetz als diejenigen Ereignisse definiert, 

bei denen Ăbedeutende Erkenntnisse f¿r die Sicherheit in der Luftfahrt erwartetñ 

(FlUUG § 3 (4) b) werden. Über die Jahre hat die BFU Kriterien entwickelt, nach denen 

eine Entscheidung zur Einleitung einer Untersuchung von Ereignissen mit LSG erfolgt. 

In den zurückliegenden mehr als 2 Jahrzehnten wurden und werden eine Reihe von 

Unfällen und Schweren Störungen mit LSG untersucht und die dabei gewonnenen 

Erkenntnisse in entsprechenden Berichten veröffentlicht. 

1.1 Zielsetzung und Methodik der Studie 

Mit dieser Sicherheitsstudie auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 996/20101 des 

europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchung und Verhütung von 

Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt sollen Meldungen und Ergebnisse von 

durch die BFU untersuchten Einzelereignissen zusammengefasst und bewertet 

werden. Ziel der BFU mit der Herausgabe dieser Studie ist es, Luftfahrtbehörden des 

Bundes und der Länder, Verbände und Organisationen sowie interessierte Personen 

dabei zu unterstützen, Maßnahmen zu treffen, die die Flugsicherheit im Bereich der 

LSG erhöhen und zukünftige Unfälle vermeiden helfen. Dies soll durch eine 

umfassende statistische Auswertung von Unfällen und Schweren Störungen mit LSG 

erreicht werden, zusätzlich zu den im jeweiligen Fall veröffentlichten Berichten. 

Für diese Studie wurden die folgenden Datenquellen genutzt: 

¶ BFU-Ereignisdatenbank (European Coordination Centre for Accident and 

Incident Reporting Systems ï ECCAIRS) 

                                            
1 Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the 

investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation, Aktuelle konsolidierte Version: 

11/09/2018, http://data.europa.eu/eli/reg/2010/996/oj 



 Unfälle und Störungen mit Luftsportgeräten 2000-2019 BFU22-803.1 

 

 

 
- 9 - 

¶ Abschluss- und Zwischenberichte der BFU 

¶ BFU-Untersuchungsakten und ggf. Interviews mit dem Untersuchungsführer 

¶ BFU-Meldungstagebuch 

¶ Akten des Luftsportgerätebüros (LSG-B) 

¶ Akten des Deutschen Ultraleichtflug Verbandes (DULV) 

¶ Sicherheitsberichte mit Statistiken des Deutschen Hängegleiter Verbandes 

(DHV) 

¶ Sicherheitsberichte mit Statistiken des Deutschen Fallschirmsportverbandes 

(DFV) 

¶ Statistiken des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) 

Diese Studie bezieht sich auf die Auswertung von Daten der Ereignisse mit LSG, die 

sich in Deutschland im Zeitraum von 2000-2019 ereigneten. Die BFU wählte diesen 

20-jährigen Zeitraum, um eine möglichst große Datenbasis an Unfällen und Schweren 

Störungen mit LSG zu betrachten. Um die Entwicklung der Anzahl von Unfällen mit 

LSG im Zeitraum 2000-2019 besser einordnen zu können, hat die BFU zum Vergleich 

die in den Jahren 1988-1997 durch die Flugunfalluntersuchungsstelle beim Luftfahrt-

Bundesamt (FUS) erfassten Unfallzahlen mit LSG aufgeführt. 

Für die Erarbeitung dieser Studie wurde eine Arbeitsgruppe aus 

Unfalluntersucherinnen und -untersuchern gebildet, die langjährige Erfahrung in der 

Unfalluntersuchung, im Fliegerischen und im Luftsportgerätebereich sowie in 

statistischer Auswertung und Human Factors Expertise vereinten, um bedeutsame 

Parameter bezüglich der Ereignisse mit LSG für die Datenabfrage zu identifizieren, zu 

definieren und in einer Tabelle zu erfassen. Für jeden einzelnen Datensatz eines 

Unfalls bzw. einer Schweren Störung wurden insgesamt 206 Parameter festgelegt und 

erfasst. Der Datensatz zu jedem Ereignis (bzw. LSG und Insassen) umfasste dabei 

100 Parameter aus den 3 Bereichen: 

¶ Mensch (z.B. Alter, Flugerfahrung, Lizenzen, Körpergewicht, Verletzungen) 

¶ Technik (z.B. Bauweise, MTOM, Schaden, Rettungsgerät) 

¶ Umgebungsfaktoren (z.B. Wetter, Sicht, Betriebsphase, Brand) 

Zusätzlich wurden zur tiefergehenden (auch systemischen) Betrachtung menschlicher 

Faktoren in Anwendung des Human Factors Analysis and Classification System 

(HFACS)-Models pro Datensatz 106 Human Factors bezogene Parameter erfasst. 
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Die Arbeitsgruppe diskutierte und bewertete gemeinsam zielgerichtet jeden Einzelfall, 

sowohl anhand des Abschlussberichts als auch tiefergehender mittels BFU-interner 

Fallakten. Anschließend übertrug sie diese Bewertungen anhand der insgesamt 

206 Parameter in eine Gesamtübersicht, um sie quantifizieren und vergleichen zu 

können. Die weitere Datenauswertung erfolgte innerhalb der Arbeitsgruppe mit Hilfe 

einer Statistik- und Analyse-Software. 

1.2 Aufgaben und Arbeitsweise der BFU 

Die BFU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 

für Digitales und Verkehr (BMDV). Sie hat die Aufgabe, Unfälle und Schwere 

Störungen beim Betrieb von zivilen Luftfahrzeugen zu untersuchen und nach 

Möglichkeit deren Ursachen zu ermitteln, mit dem Ziel, zukünftige Unfälle zu verhüten. 

Rechtsgrundlagen sind die Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und 

Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt sowie das Gesetz über die 

Untersuchung von Unfällen und Störungen bei dem Betrieb ziviler Luftfahrzeuge 

(Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz ï FlUUG) vom 26. August 19982. 

Nach Artikel 1 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 und § 3 FlUUG ist das alleinige Ziel 

der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung 

dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. Die 

Rechtsgrundlagen in § 3 FlUUG beinhalten unter anderem folgende Definitionen: 

Unfall 

Ein Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeugs vom Beginn des Anbordgehens 

von Personen mit Flugabsicht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Personen 

das Luftfahrzeug wieder verlassen haben, wenn hierbei: 

1. eine Person tödlich oder schwer verletzt worden ist 

¶ an Bord eines Luftfahrzeugs oder 

¶ durch unmittelbare Berührung mit dem Luftfahrzeug oder einem seiner 

Teile, auch wenn sich dieser Teil vom Luftfahrzeug gelöst hat, oder 

                                            
2 Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen bei dem Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-

Untersuchungs-Gesetz - FlUUG), Zuletzt geändert durch Art. 153 G v. 20.11.2019, https://www.gesetze-im-

internet.de/fluug/ 
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¶ durch unmittelbare Einwirkung des Turbinen- oder Propellerstrahls eines 

Luftfahrzeugs, es sei denn, dass der Geschädigte sich diese 

Verletzungen selbst zugefügt hat oder diese ihm von einer anderen 

Person zugefügt worden sind oder eine andere von dem Unfall 

unabhängige Ursache haben, oder dass es sich um Verletzungen von 

unbefugt mitfliegenden Personen handelt, die sich außerhalb der den 

Fluggästen und Besatzungsmitgliedern normalerweise zugänglichen 

Räume verborgen hatten, oder 

2. das Luftfahrzeug oder die Luftfahrzeugzelle einen Schaden erlitten hat und 

¶ dadurch der Festigkeitsverband der Luftfahrzeugzelle, die Flugleistungen 

oder die Flugeigenschaften beeinträchtigt sind und 

¶ die Behebung dieses Schadens in aller Regel eine große Reparatur oder 

einen Austausch des beschädigten Luftfahrzeugbauteils erfordern 

würde; 

es sei denn, dass nach einem Triebwerkschaden oder Triebwerkausfall die 

Beschädigung des Luftfahrzeugs begrenzt ist auf das betroffene Triebwerk, 

seine Verkleidung oder sein Zubehör, oder dass der Schaden an einem 

Luftfahrzeug begrenzt ist auf Schäden an Propellern, Flügelspitzen, 

Funkantennen, Bereifung, Bremsen, Beplankung oder auf kleinere 

Einbeulungen oder Löcher in der Außenhaut, oder 

3. das Luftfahrzeug vermisst wird oder nicht zugänglich ist. 
 

Schwere Störung 

Ein Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeugs, dessen Umstände darauf 

hindeuten, dass sich beinahe ein Unfall ereignet hätte [é]. 
 

Störung 

Ein anderes Ereignis als ein Unfall, das mit dem Betrieb eines Luftfahrzeugs 

zusammenhängt und den sicheren Betrieb beeinträchtigt oder beeinträchtigen 

könnte. 
 

Tödliche Verletzung 

Eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall erlitten hat und die 

unmittelbar bei dem Unfall oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall ihren 

Tod zur Folge hat. 
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Schwere Verletzung 

Eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall erlitten hat und die 

1. einen Krankenhausaufenthalt von mehr als 48 Stunden innerhalb von 7 

Tagen nach der Verletzung erfordert oder 

2. Knochenbrüche zur Folge hat (mit Ausnahme einfacher Brüche von Fingern, 

Zehen oder der Nase) oder 

3. Risswunden mit schweren Blutungen oder Verletzungen von Nerven, 

Muskeln oder Sehnensträngen zur Folge hat oder 

4. Schäden an inneren Organen verursacht hat oder 

5. Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder von mehr als fünf Prozent 

der Körperoberfläche zur Folge hat oder 

6. Folge einer nachgewiesenen Aussetzung gegenüber infektiösen Stoffen oder 

schädlicher Strahlung ist. 

 

Im § 3 FlUUG Zweck und Gegenstand der Untersuchung ist festgelegt: 

(1) Unfälle und Störungen unterliegen einer Untersuchung mit dem 

ausschließlichen Zweck, nach Möglichkeit die Ursachen aufzuklären, mit dem 

Ziel, künftige Unfälle und Störungen zu verhüten. § 18 Abs. 4 und 5 bleibt 

unberührt. 

(2) Die Untersuchungen dienen nicht der Feststellung des Verschuldens, der 

Haftung oder von Ansprüchen. 

(3) Der Untersuchung unterliegen alle Unfälle und schweren Störungen, die sich 

beim Betrieb folgender Luftfahrzeuge ereignet haben: 

- alle Flugzeuge während ihres Betriebs in einem Luftfahrtunternehmen, 

- Flugzeuge mit einer Höchstmasse über 2 000 kg während ihres Betriebs 

außerhalb eines Luftfahrtunternehmens, 

- Drehflügler, 

- Luftschiffe, 

- Ballone. 

(4) Unfälle und schwere Störungen von 












































































































































































